
Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal-
dehyd emittieren.  Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner 
als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm.  Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-
Tex® Standard 100“ Siegel.
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CANOR Einlegeplatten 
sind aus dem Öko-Soundkiller PET Material 
verfügbar, das aus recycelten PET-Flaschen 
hergestellt wird. Sie sind schallabsorbierend, 
schwer entflammbar und wieder recycelbar. 
Zudem sind sie für den Austausch bei vor-
handenen T24-Schienensystem vorgesehen. 
Zusätzlich gibt es die CANOR Einlegeplatten  
Melin® B1 , Melin® B1 Color  oder Melin®A2. 
Sie bestehen aus Schaumstoff, der aus dem 
duroplastischen Kunststoff Melaminharz her-
gestellt wird. Sie sind ebenfalls schallabsor-
bierend, darüber hinaus wärmedämmend 
und schwer entflammbar bzw. nicht brenn-
bar (A2).

EINLEGEPLATTEN
 schallabsorbierend
 recycelbar
 schwer entflammbar
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